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  Bärteichpromenade 31, 06366 Köthen (Anhalt) 
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Lutherstadt Eisleben, Ortschaft Hedersleben Abwägung öffentlicher und privater Belange 
vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 31 „Solarpark Laweketal“ gemäß §§ 3 und 4 BauGB i.V. m. § 1 (7) BauGB sowie 
- Abwägungsprotokoll TöB Beteiligung - Abstimmung mit Nachbargemeinden gemäß § 2 (2) BauGB 

 

Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

1.1 Ministerium für Infrastruktur und Digitales des LSA   

   
 
 
 
 
 

 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 31 „Solarpark Laweketal“ der Lutherstadt Eisleben, OT Hedersleben – Abwägungsprotokoll TöB Beteiligung - 2 von 99 

 

  Bärteichpromenade 31, 06366 Köthen (Anhalt) 
  Tel: 03496-40 37 0, Fax: 03496-40 37 20, E-Mail: info@buero-raumplanung.de  

 
 
 
 
 
 
 

Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

1.1 Ministerium für Infrastruktur und Digitales des LSA   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die nachgereichten Stellungnahmen der zuständigen Behörden 
geeignet sind, die erheblichen Bedenken der zuständigen Naturschutzbehörde und es zuständigen Am-
tes für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten weitestgehend auszuräumen.  
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 31 „Solarpark Lawe-
ketal“ der Lutherstadt Eisleben als raumbedeutsame Planung mit den Erfordernissen der Raumordnung 
vereinbar ist. 
 
 

Die Begründung der Raumbedeutsamkeit wird zur Kenntnis genommen. 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

1.1 Ministerium für Infrastruktur und Digitales des LSA   
 

 

 
 
 
 

Die Begründung der landesplanerischen Festsetzung wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
Die nebenstehenden Hinweise zum LEP-LSA 2010 sowie zu dessen Neuaufstellung sind bereits im Pkt. 
4.1 ‚Landesplanung‘ der Begründung enthalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Hinweise zum REP 2010/PÄ 2023 sind bereits im Pkt. 4.2 ‚Regionalplanung‘ der Begründung ent-
halten. 
 
 
 
Kenntnisnahme. 

 

 

Kenntnisnahme. 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

1.1 Ministerium für Infrastruktur und Digitales des LSA   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Geschäftsstelle der Regionalen Planungsgemeinschaft Halle wurde im Rahmen der Planaufstellung 
beteiligt und die Stellungnahmen wurden berücksichtigt.  
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Hinweise zu den Zielen und Grundsätzen des LEP werden zur Kenntnis genommen. 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

1.1 Ministerium für Infrastruktur und Digitales des LSA   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise zu den Zielen und Grundsätzen des REP Halle 2010/PÄ 2023 werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass durch die Konzeption als AGRI-PV-Anlage der Landwirtschaft 
weiterhin der Vorrang in der Bodennutzung eingeräumt und somit der Festlegung als Vorbehaltsgebiet 
für die Landwirtschaft im REP Halle 2010/PÄ 2023 sowie der Bodengüte des Standortes ausreichend 
Rechnung getragen wird.  
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

1.1 Ministerium für Infrastruktur und Digitales des LSA   
 

 

 
 
 
 
Es erfolgte eine intensive Abstimmung des Entwurfs der vorliegenden Planung sowie bzgl. des land-
wirtschaftlichen Nutzungskonzeptes mit dem zuständigen Amt für Landwirtschaft 
 
 
 

Kenntnisnahme.  
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht der obersten Landesplanungsbehörde die mit der Än-
derung des FNP verfolgte Entwicklung von Standorten für die Nutzung erneuerbarer Energien mit dem 
Ziel Z 115 des LEP-LSA 2010 vereinbar ist.  

Es wird zur Kenntnis genommen, dass in den vorgelegten Unterlagen die Festlegungen des LEP LSA 
2010 G 84 und G 85 in Bezug auf die Planung ausführlich bewertet wurden.  

Ebenfalls wird zur Kenntnis genommen, dass unter Bezugnahme auf das ‚Gesamträumige Planungs-
konzept zur Ermittlung von Potenzialflächen für die Freiflächen-Photovoltaikanlagen in der Lutherstadt 
Eisleben‘ keine Konversionsstandorte bzw. bereits versiegelte Flächen im benötigten Umfang zur Ver-
fügung stehen  

Unabhängig davon, sind derartige Flächen für eine Nutzung als AGRI-PVA nicht geeignet.  
 
Die Aussage zur Rechtswirkung wird zur Kenntnis genommen. 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

1.1 Ministerium für Infrastruktur und Digitales des LSA   
 

 

 
 
 
 
 

Der Hinweis zur Neuaufstellung des LEP wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Hinweis zur Datensicherung wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

1 Ministerium für Infrastruktur und Digitales des LSA   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

1 Ministerium für Infrastruktur und Digitales des LSA   
 

 

 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 

Die Stellungnahme zum Vorentwurf wurde bereits in die Zwischenabwägung eingestellt, im Entwurf be-
rücksichtigt und das Ergebnis wurde dem MID mitgeteilt.  
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass mit der Errichtung einer Agri-PVA den landwirtschaftlichen 
Grundsätzen G 84 und G 85 LEP LSA sowie der Ziff. 5.7.1.3 Z Nr. 3 REP Halle und der hohen Ertrags-
fähigkeit und Fruchtbarkeit der Böden weitreichend Rechnung getragen wird.  
 

Das ALFF Süd wurde am Aufstellungsverfahren beteiligt, die abgegebene Stellungnahme vom 
09.02.2026 ist im weiteren Verlauf dem Abwägungsprotokoll beigefügt. Abschließend wird hierin vom 
ALFF Süd festgestellt, dass aus Sicht der landwirtschaftlichen Belange das Vorhaben nicht grundsätz-
lich abgelehnt werden kann. Allerdings wird seitens des ALFF Süd darauf hingewiesen, dass sicherzu-
stellen ist, dass die Nutzung als Agri-Photovoltaikanlage erfolgt und dies auch kontrolliert wird. 

In der Zwischenzeit ist zwischen dem Bewirtschafter und dem ALFF Süd eine Abstimmung bzgl. des 
landwirtschaftlichen Nutzungskonzeptes erfolgt. Abschließend hat das ALFF Süd diesem Konzept 
ebenfalls zugestimmt.  

Für die Beurteilung der Wirkung der Agri-PVA auf das Landschaftsbild wurde eine Visualisierung erstellt 
(ohne PVA, mit PVA, mit Eingrünung PVA). Auf Grundlage dieser Visualisierung wurde im Umweltbe-
richt das Kapitel Schutzgut Landschaftsbild überarbeitet.  

Dem Vorentwurf lag eine andere Konzeption mit konventionellen PVA zugrunde. Mit der Umplanung auf 
Agri-PVA konnten die meisten Bedenken ausgeräumt werden. Mit der unteren Naturschutzbehörde er-
folgten erneute Abstimmungen. Es wurden die Wirkungen auf das Landschaftsbild und den Naturhaus-
halt mit der Fachbehörde erörtert, sodass von dieser Stelle eine positive Stellungnahme erwartet wird. 
Die Unterlagen wurden dem MID übermittelt und es wird davon ausgegangen, dass die Bestätigung 
bzgl. der Vereinbarkeit mit Z 115 gegeben ist. 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

1 Ministerium für Infrastruktur und Digitales des LSA   
 

 

 
 
 

Wie bereits erwähnt erfolgte eine Abstimmung mit der UNB und es wurden die überarbeiteten Unterla-
gen zur erneuten Beurteilung eingereicht. Die erneute Stellungnahme der UNB liegt jedoch noch nicht 
vor.  
 
 
 
Die Inhalte des 2. Entwurfs LEP LSA werden im Kap. 3.1.2 ‚Neuaufstellung Landesentwicklungs-
plan Land Sachsen-Anhalt‘ der Begründung eingearbeitet.  
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis bzgl. Prüfung der verfügbaren Potenziale für Solaranlagen auf Dach- und Gebäudeflächen, 
vornehmlich auf Gebäude der öffentlichen Hand, wird zur Kenntnis genommen. Diese Prüfung kann im 
Rahmen der vorliegenden Planung nicht geleistet werden. Allgemein ist hierzu anzuführen, dass zur 
Erfüllung des Ausbauziels in Deutschland bis 2030 80 % erneuerbare Energien am deutschen Brut-
tostromverbrauch zu erreichen, mindestens 98 GW Leistung neu durch Photovoltaik-Anlagen realisiert 
werden müssen (von heute 117 GW auf 215 GW PV). Weiterhin gilt es, das strategische Ziel von 400 
GW installierter Photovoltaik-Leistung bis 2040 zu erreichen.  

Unter Berücksichtigung des jährlichen Zubaus von rund 16,4 GW (im Jahr 2025) steht fest, dass der 
Ausbau von Solarparks mit höherer Geschwindigkeit voranschreiten muss. 

Überdies bietet die Ortschaft Hedersleben bzw. das Stadtgebiet Lutherstadt-Eisleben, insbesondere auf 
Dachflächen von Gebäuden der öffentlichen Hand (auch unter Berücksichtigung von Denkmalschutz-
vorgaben sowie den statischen Erfordernissen) ein nur sehr geringes Potenzial. Darüber hinaus besteht 
keine Handhabe und Durchsetzbarkeit hinsichtlich des privaten Ausbaus von Photovoltaik-Dachanla-
gen, sodass eine Ermittlung derartiger Potenziale für die vorliegende Planung keine Auswirkung hat.  

Die nebenstehend aufgeführten Schutzgüter werden im Rahmen des Umweltberichts beschrieben. Die 
hier angeführten Kriterien sind mit Ausnahme der landwirtschaftlichen Bodennutzung bereits im aktuel-
len LEP LSA 2010 aufgeführt. Dieses Kriterium wurde im vorliegenden Fall besonders beachtet, da die 
ursprünglich als konventionelle PVA geplante Anlage als Agri-PVA umgeplant wurde. Das landwirt-
schaftliche Nutzungskonzept wurde zwischen dem Bewirtschafter und dem ALFF Süd abgestimmt. Eine 
positive Stellungnahme von Seiten des Amtes liegt mittlerweile vor.  
 
Kenntnisnahme. 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

1 Ministerium für Infrastruktur und Digitales des LSA   
 

 

 

Im vorliegenden Fall kann von keiner Zersiedelung der Landschaft ausgegangen werden. Das Plange-
biet ist weder bandartig angeordnet noch zerschneidet es die Landschaft. Es schließt sich unmittelbar 
an das Hofgelände des Landwirtschaftsbetriebes an. Aufgrund der kompakten Ausdehnung und zusam-
menhängenden Ausdehnung, die lediglich durch eine Straße und einen Wirtschaftsweg getrennt wird, 
treten diese negativen Wirkungen nicht auf.  

Des Weiteren werden mit der Errichtung einer Agri-PVA keine Siedlungsstrukturen geschweige denn 
Splittersiedlungen geschaffen. Insbesondere durch die Änderung von konventioneller Freiflächen-Pho-
tovoltaik hin zu Agri-PV wird das Landschaftsbild geschont und der Flächenkonflikt zwischen Erneuer-
baren Energien und der Landwirtschaft in Einklang gebracht. Unabhängig davon, wurde sich im Um-
weltbericht mit diesem Thema auseinandergesetzt.  

Die obenstehenden Aussagen werden in Kap. 3.1.2 ‚Neuaufstellung Landesentwicklungsplan 
Land Sachsen-Anhalt‘ der Begründung eingearbeitet 

Kenntnisnahme. 

 

 

 

 

Kenntnisnahme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme.  
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

1 Ministerium für Infrastruktur und Digitales des LSA   
 

 

 
 

 

Die überarbeiteten Unterlagen wurden dem MID erneut zur landesplanerischen Abstimmung vorgelegt.  

Kenntnisnahme. 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

2 Lvwa S-A – Referat Immissionsschutzbehörde   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

2 Lvwa S-A – Referat Naturschutz   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kenntnisnahme. 
 
 

Kenntnisnahme und Beachtung. 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

2 Lvwa S-A – Referat Wasser   
 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass für das Vorhaben „vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 31 
„Solarpark Laweketal“ der Lutherstadt Eisleben, Ortschaft Hedersleben keine wahrzunehmenden Be-
lange des Referates 404 – Wasser berührt werden. 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 31 „Solarpark Laweketal“ der Lutherstadt Eisleben, OT Hedersleben – Abwägungsprotokoll TöB Beteiligung - 16 von 99 

 

  Bärteichpromenade 31, 06366 Köthen (Anhalt) 
  Tel: 03496-40 37 0, Fax: 03496-40 37 20, E-Mail: info@buero-raumplanung.de  

 
 

Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

3.1 Landkreis Mansfeld-Südharz – Nachreichung UNB   
 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Selbstverpflichtungserklärung des Vorhabenträgers und der 
Rotation von Maßnahmen für die Feldlerche in den in der Anlage gekennzeichneten Flächen zuge-
stimmt wird.  

Der eingegrenzte Korridor sowie die weiteren Hinweise zur Rotation von Maßnahmen wurden in der 
Planung berücksichtigt.  

Es wird zur Kenntnis genommen, dass mit der Eingrenzung des Korridors und der zusätzlichen Hinweise 
von feldlerchenfreundlichen Maßnahmen im Umweltbericht aus Sicht der unteren Naturschutzbehörde 
die artenschutzrechtliche Betrachtung hinlänglich der Feldlerche vollumfänglich abgeprüft wurde und 
artenschutzrechtliche Verbotstatbestände ausgeschlossen werden können. 

Die angepasste Selbstverpflichtungserklärung wird der unteren Naturschutzbehörde bis allerspätestens 
vier Wochen vor Baubeginn zugesandt.  
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

3.1 Landkreis Mansfeld-Südharz – Nachreichung UNB   
 

 

 

 

 

 

 

  



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 31 „Solarpark Laweketal“ der Lutherstadt Eisleben, OT Hedersleben – Abwägungsprotokoll TöB Beteiligung - 18 von 99 

 

  Bärteichpromenade 31, 06366 Köthen (Anhalt) 
  Tel: 03496-40 37 0, Fax: 03496-40 37 20, E-Mail: info@buero-raumplanung.de  

 

 

Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

3.2 Landkreis Mansfeld-Südharz – Nachreichung UNB   
 

 

 

 

 

 

 

In der Visualisierung ist gut zu erkennen, wie sich der geplante Agri-PV-Park in die Landschaft einfügt. 
Eine bauliche Anlage dieser Größenordnung lässt sich gerade in einem bewegten Relief wie in Hede-
rsleben nicht vollständig „verstecken“. Mit Hilfe der nachträglich in die Hecke integrierten Bäume kann 
jedoch gegenüber der ursprünglich vorgesehenen reinen Strauchhecke eine deutliche Verbesserung 
für das Schutzgut Landschaftsbild erzielt werden. Insgesamt ist festzustellen, dass eine weitere zusätz-
liche Kompensation für die nicht vollständig ausgleichbaren Eingriffe in das Schutzgut Landschaftsbild 
nicht begründet werden kann. Die nach dem Regelverfahren des Bewertungsmodells Sachsen-Anhalt 
bilanzierte deutliche Überkompensation gleicht diese für das Schutzgut Landschaftsbild verbleibende 
nicht kompensierbaren Eingriffe bei weitem aus. 

Kenntnisnahme. 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

3 Landkreis Mansfeld-Südharz   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass das geplante Vorhaben aus Sicht der Wirtschaftsförderung 
grundsätzlich begrüßt wird und keine Bedenken gegen die dargestellte Planung bestehen. 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

3 Landkreis Mansfeld-Südharz   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Die nebenstehenden Aussagen sind bereits in der Begründung bereits enthalten. 
 
 
 

Die Inhalte des 2. Entwurfs des LEP LSA werden in Kap. 3.1.2 ‚Neuaufstellung Landesentwick-
lungsplan Land Sachsen-Anhalt‘ der Begründung eingearbeitet. 
 
 
Für die Lutherstadt Eisleben liegt ein gesamträumliches Konzept für Freiflächen-Photovoltaikanlagen 
vor. Ebenfalls hat sich die Stadt mit der Begrenzung der Flächengröße beschäftigt. Unklar ist aber noch, 
mit welchem Anteil die vorliegende Agri-PVA in diese Bilanzierung einzustellen ist. 
 
Gemäß Standortalternativenprüfung sind 0,52 % (74,8 ha) der Gemeindefläche (144,5 km²) mit beste-
henden Freiflächenanlagen überstellt. Unter Berücksichtigung des vorliegenden B-Plans mit einer SO-
PV-Fläche von rund 130 ha wäre die in Summe überstellte Fläche mit Photovoltaik-Freiflächenanlagen 
bei ca. 1,5 % des Gemeindegebietes und damit deutlich unter der Maximalvorgabe von 2,5 % gemäß 
2. Entwurf LEP. Und hierbei bleibt unberücksichtigt, dass es sich bei der vorliegenden Anlage um eine 
Agri-PVA handelt, deren Fläche weiterhin zu 85 % landwirtschaftlich nutzbar bleibt.  

In der Regel ist es nicht möglich, auf bereits versiegelten und Konversionsflächen als technisch über-
prägten Flächen Landwirtschaft zu betreiben. Die nebenstehend aufgeführten Kriterien sind zwar in der 
Standortalternativenprüfung berücksichtigt, lassen sich allerdings auf Agri-PVA nicht anwenden.   
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Keine Gemarkung im Stadtgebiet der Lutherstadt Eisleben ist benachteiligtes Gebiet.  

Die Flächen entlang von Autobahnen und Schienenwege sind in der Standortalternativenprüfung mit 
betrachtet worden. 

Diese Aussage wird in Kap. 3.1.2 ‚Neuaufstellung Landesentwicklungsplan Land Sachsen-An-
halt‘ der Begründung eingearbeitet. 

 

Kenntnisnahme. 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass wenn nach den Vorgaben der DIN SPEC 91434 die Agri-PVA 
errichtet wird, die raumordnerischen Grundsätze gemäß 2. Entwurf LEP LSA beachtet werden. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht der unteren Landentwicklung dem Vorhaben zuge-
stimmt wird. 

 

 

 

Kenntnisnahme. 

 

Die Bewertung des Eingriffs ins Landschaftsbild durch die Agri-PVA erfolgt auf Grundlage einer 
Visualisierung neu und das Kap. 6.5 ‚Schutzgut Landschaftsbild‘ im Umweltbericht wird überar-
beitet. Es wird von markanten Standorten aus (Ortsränder, Wege, Aussichtspunkten) die Sichtbarkeit 
prognostiziert. Die Eingrünung erfolgt nicht mittels klein wachsender Gehölze. In den Abschnitten, in 
denen eine Sichtbarkeit der PVA gegeben ist, erfolgt eine Änderung der grünordnerischen Fest-
setzung Maßnahme 1 dahingehend, dass nicht eine Strauchhecke, sondern eine Baum-Strauch-
hecke angelegt werden muss. Diese überragt die Module deutlich. 

Diese Aussage ist pauschal und unkonkret. Die Größe der Maschinen bzw. Landtechnik hat bei der in 
Rede stehenden Kategorie II mit nachgeführten Modulen keinerlei Auswirkungen auf die Höhe der Agri-
PVA. Die landwirtschaftliche Nutzung wird zwischen den Modulreihen realisiert - nicht unter den PV-
Modulen. Dementsprechend hat die Größe der Landmaschinen keinen Einfluss auf die Höhe der Mo-
dultische.  
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Kenntnisnahme.  
 
 
Der Einwand ist nicht verständlich. Im Umweltbericht wird auf die dürftige Ausstattung des Raumes mit 
gliedernden Elementen und auf das Fehlen erholungsrelevanter natürlicher und kulturlandschaftlicher 
Elemente hingewiesen. 
 
Die im Rahmen des Gesamträumlichen Planungskonzeptes der Lutherstadt Eisleben durchgeführte 
Landschaftsbildanalyse hatte genau den nebenstehend angeführten Planungsansatz. Es wurden land-
schaftlich und landschaftsästhetisch wertvolle Bereiche ermittelt, die als Tabuzonen nicht mit PVA be-
stellt und offengehalten werden sollen. Hierbei wurden Hanglagen und weithin sichtbare bzw. einseh-
bare Landschaftsbereiche berücksichtigt. Ergebnis der Studie ist, dass das in Rede stehende Plange-
biet eben nicht als Tabubereich festgelegt wurde. Diese Analyse ist auf dieser Planungsebene sinnvoll 
und richtig, da sie somit nicht nur das Plangebiet betrachtet, sondern das gesamte Stadtgebiet.  

Im Regelverfahren ist für die Bewertung des Landschaftsbildes keine verbal-argumentative Zusatzbe-
wertung erforderlich. Die in der Anlage 2 unter dem Schutzgut Landschaftsbild angeführten Kriterien für 
Funktionen von besonderer Bedeutung a) bis i) treffen allesamt auf den vorliegenden Planungsfall nicht 
zu. Die Eingriffe in Natur und Landschaft, die mit dem Vorhaben einhergehen, werden ausreichend 
durch das Regelverfahren bewertet und generieren eine auskömmliche Kompensation. Die Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung führt zu keinem offensichtlich falschen Ergebnis. Ebenfalls werden in den ak-
tuellen Hinweisen des Fachministeriums zur Eingriffsbilanzierung von Freiflächen PV-Anlagen lediglich 
Planwerte für die Biotope unter und zwischen den Modulen festgelegt. Ein Hinweis dahingehend, dass 
für PVA eine zusätzliche verbal-argumentative Bewertung erforderlich ist, erfolgt nicht. Auch wenn diese 
Hinweise nicht rechtsverbindlich sind, geben sie die fachliche Meinung wieder. 
Wie bereits erwähnt, wird das Kapitel 6.5 ‚Schutzgut Landschaftsbild‘ im Rahmen der Schutzgü-
terbewertung im Umweltbericht überarbeitet. Auf Grundlage einer Fotodokumentation wird die 
Sichtbarkeit der Agri-PVA überprüft und bewertet. 
 
Die nebenstehenden Arbeitshilfen sind im vorliegenden Fall nicht anwendbar.  

Die erste Quellenangabe ist ein Anwendungsmodell für das Bundesland Bayern und kann nicht für eine 
Fläche in Sachsen-Anhalt genutzt werden. Die anderen Angaben beziehen sich auf Visualisierungen 
von Windenergieanlagen und Überlandstromleitungen. Die Wirkung fürs Landschaftsbild, die von derart 
großen baulichen Anlagen mit Höhen von über 250 m Höhe ausgehen, ist mit Photovoltaikanlagen in 
keiner Weise vergleichbar. So können z. B. PVA mit Baum-Strauchhecken eingegrünt werden, Winden-
energieanlagen hingegen nicht.  
Für diese gravierend unterschiedlichen Ausgangslagen kann kein identischer methodischer Ansatz her-
angezogen werden. Aus diesem Grund wurde eine Visualisierung auf Basis von Fotos erstellt, in denen 
die PVA hineinprojiziert wurden.  
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Bei dem in Rede stehenden westlichen Rand des Plangebietes handelt es sich nach Prüfung um ein 
geschütztes Biotop. Dieses geschützte Biotop wird entsprechend in die Planzeichnung nachricht-
lich übernommen.  
 
 
 
Bei dem in Rede stehenden Gewässer handelt es sich nach Prüfung um ein geschütztes Biotop.  Dieses 
geschützte Biotop wird entsprechend in die Planzeichnung nachrichtlich übernommen.  
 
 
 

Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die UNB LK M-S die im Bebauungsplan festgesetzte Anlage von 
Feldlerchenfenstern auf angrenzenden Ackerflächen als nicht ausreichend erachtet.  

Die Herleitung des Kompensationsumfanges erfolgte anhand von Praxiserfahrungen bei vergleichbaren 
Projekten. Dazu zählt beispielsweise der ebenfalls im Landkreis Mansfeld-Südharz, unweit vom gegen-
ständlichen Projekt gelegene Bebauungsplan Photovoltaik-Freiflächenanlage „Solarpark Gerbstedt, OT 
Gerbstedt“. Bei diesem nur zwei Jahre zurückliegenden Vorhaben wurde die Kompensationsbemes-
sung für verloren gegangene Feldlerchenreviere analog vollzogen. 

Um den offensichtlich inzwischen neuen fachlichen Erkenntnissen zu entsprechen, wurde mit der unte-
ren Naturschutzbehörde eine neue grünordnerische Festsetzung Maßnahme 9 ‚Bodenbrüterfreundliche 
Bewirtschaftung angrenzender Ackerflächen durch Anlage von Blüh- und extensiv genutzten Sommer-
getreidestreifen‘ entwickelt. 
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Die Planzeichnung (grünordnerische Festsetzung Maßnahme 9) und der Umweltbericht (Kap. 9 
‚Grünordnerische Festsetzungen`) werden entsprechend angepasst. 

Die nebenstehend aufgeführten Maßnahmendetails sind in der o.g. Festsetzung eingearbeitet bzw. in 
Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde geändert.  

Eine Anpassung der vorgezogenen Ausgleichsmaßnahme erfolgt wie oben beschrieben. 

Die Anmerkung wird so verstanden, dass sich die Größe der Maßnahmenfläche nach der Anzahl der 
zerstörten Brutreviere der Feldlerche richtet. Die Bemessung erfolgt dann wie oben beschrieben.  

 

 

Kenntnisnahme und Beachtung.  

Kenntnisnahme und Beachtung. 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus immissionsschutzrechtlicher Sicht dem geplanten Vorhaben 
nichts entgegensteht, wenn die nebenstehenden Hinweise berücksichtigt werden. 

 

Kenntnisnahme.  

 

 

 
Kenntnisnahme. 
 
Kenntnisnahme. 
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Kenntnisnahme. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 

Kenntnisnahme. 
 
 
Die Empfehlung wird zur Kenntnis genommen und umgesetzt. 
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Die nebenstehend aufgeführten Vorschläge werden auf der Rechtsgrundlage des BBodSchG 
empfohlen, sodass sie als Teil B: Textliche Festsetzungen Nr. 4 Hinweise, Kennzeichnungen und 
nachrichtliche Übernahmen in die Planzeichnung aufgenommen werden. 

 

 

 

 

 

Die Begründung der Maßnahmenempfehlungen wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Hinweise werden in Kap. 8.5 ‚Alttasten/Bodenschutz‘ der Begründung auf-
genommen und sind zu beachten. 
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Kenntnisnahme. Im Rahmen der Ausführungsplanung wird ein Brandschutzkonzept erstellt und mit 
Brandschutzdienststelle abgestimmt.  

 

Kenntnisnahme. 

 
Kenntnisnahme. 

 

Kenntnisnahme. 

Die Stellungnahme zum Vorentwurf vom 21.11.2025 wurde in die Abwägung eingestellt und im Rahmen 
der Erstellung des Entwurfs berücksichtigt.  

 

Kenntnisnahme. Es wird davon ausgegangen, dass keine Betroffenheit gegeben ist.  

 

 

 

 
Kenntnisnahme. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich aus Sicht des Gesundheitsamtes keine Forderungen und 
Hinweise zum Bebauungsplan ergeben.  

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass es aus bauordnungsrechtlicher Sicht zum Entwurf des Bebau-
ungsplanes keine Einwände gibt.  

 

Der Hinweis zur geforderten Sicherheitsleistung wird zur Kenntnis genommen und wird befolgt.  
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Kenntnisnahme und Beachtung.  

 

 

 

 

 

 

Der nebenstehende Hinweis wird in Kap. 8.7 ‚Denkmalschutz/Archäologie‘ in die Begründung 
aufgenommen.  

 
Der nebenstehende Hinweis wird in Kap. 8.7 ‚Denkmalschutz/Archäologie‘ in die Begründung 
aufgenommen.  

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens des Amtes Gebäudemanagement, Bau und Liegenschaf-
ten es keine Bemerkungen gibt.  

 

 

 

Kenntnisnahme. 
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Kenntnisnahme. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht des Bereiches Bauleitplanung nach wie vor Bedenken 
gegen die vorgesehene Bebauung bestehen, da hochwertige Ackerböden in Anspruch genommen wer-
den und von einer fast unmittelbaren Ortsnähe zu Hedersleben auszugehen ist. Wie bereits in der Zwi-
schenabwägung dargelegt, wurde das Plangebiet im Rahmen eines gesamtstädtischen Konzeptes als 
Potenzialfläche eingestuft. Es wurden entsprechende Abstände zur Wohnbebauung eingehalten. Ein 
Abstand von 200 m ist ausreichend, da Reflexionen nur auftreten, wenn direkte Sichtverbindungen zwi-
schen Solarmodul und schutzbedürftigen Räumen bestehen und der Abstand weniger als 100 m be-
trägt. Als schädliche Umwelteinwirkung im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes gilt eine Blend-
wirkung, wenn diese mehr als 30 Minuten pro Tag und mehr als 30 Stunden pro Jahr auftritt.  

Zur Überprüfung der o.g. Aussagen wurde ein Blendgutachten erstellt und lag den Unterlagen bei. Das 
Gutachten wurde von der unteren Immissionsschutzbehörde geprüft und es wurden keine Anmerkun-
gen dazu vorgebracht.  

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Vergrößerung des Abstandes der Agri-PVA zur nordöstlichen 
Ortslage von Hedersleben aus planungsrechtlicher Sicht begrüßt wird.  

Die Abwägung der nochmals vorgebrachten Belange ist bereits bei der Erstellung des Entwurfs dahin-
gehend erfolgt, dass das Vorhaben als Agri-PVA umgeplant wurde und die weiteren festgesetzten Maß-
nahmen, wie die o.g. Vergrößerung des Abstandes zur Wohnbebauung sowie Eingrünungsmaßnahmen 
festgesetzt wurden. Es wird ebenfalls nochmals darauf hingewiesen, dass die landwirtschaftliche Nut-
zung die Hauptnutzung bleibt und dass mit der Errichtung der Agri-PVA der an diesem Standort regel-
mäßig vorkommenden Bodenerosionsereignissen entgegengewirkt werden kann. Von einer weiteren 
Verkleinerung des Vorhabens wird somit Abstand genommen.  

Es wird zur Kenntnis genommen, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt sich keine weiteren planungs-
rechtlichen Hinweise bzw. Forderungen ergeben.  

Des Weiteren bleibt die landwirtschaftliche Nutzung die Hauptnutzung und es wird einer Bodenerosion 
entgegengewirkt.  
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Kenntnisnahme. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Prüfung der Raumbedeutsamkeit sowie die Abgabe der lan-
desplanerischen Stellungnahme durch das Ministerium für Infrastruktur und Digitales Sachsen-Anhalt 
als oberste Landesentwicklungsbehörde erfolgt. 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die nebenstehenden Aussagen sind bereits im Kap. 3.2 „Regionalplanung“ der Begründung enthalten. 
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Die nebenstehende Aussage ist bereits im Kap. 3.2 der Begründung enthalten. 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 

Die nebenstehenden Aussagen sind bereits in den Kapiteln 3.1.1 und 3.2 der Begründung enthalten. 
 
 
 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass das VG für die Landwirtschaft in der vorliegenden FNP-Änderung 
entsprechend berücksichtigt wird. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass im vorliegenden Bebauungsplan die Erfordernisse der Raum-
ordnung der Ebene der Regionalplanung auf Grundlage der nebenstehend genannten Regionalpläne 
hinreichend beachtet bzw. berücksichtigt sind und keine Bedenken geäußert werden.  
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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Kenntnisnahme. 
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Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Kriterium „Flächenverlust darf höchstens 15 % der Gesamt-
projektfläche ausmachen“ als erfüllt betrachtet werden kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Kriterium „Liste der geplanten Fruchtfolge bzw. Dauerkul-
tur(en) und deren Aussaat-/Erntezeitpunkte“ im nachgebesserten landwirtschaftlichen Nutzungskonzept 
entsprechend vervollständigt wurde und nun plausibel erscheint.  
 
Kenntnisnahme. 
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Kenntnisnahme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Angaben bzgl. Referenzertrag des Ernteertrages sowie Land-
nutzungseffizienz nun nachvollziehbar erscheinen. 

Im Kap.4 ‚Standortbegründung und -alternativen‘ wird der ausgewählte Standort ausführlich begründet. 
Zuvor wird im Kap. 3.5.2 das Gesamträumliche Planungskonzept zur Ermittlung von Potenzialflächen 
für Freiflächen-Photovoltaikanlagen in der Lutherstadt Eisleben erläutert, das auf der Grundlage der 
Arbeitshilfe ‚Raumplanerische Steuerung von großflächigen Photovoltaik-Freiflächenanlagen in Kom-
munen des MID erstellt wurde. Auch an dieser Stelle wird ausführlich dargelegt, dass sich das Plange-
biet innerhalb einer Potenzialfläche für Freiflächen-Photovoltaikanlagen befindet und somit für eine ent-
sprechende Nutzung geeignet ist.  

Kenntnisnahme.  
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Kenntnisnahme. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens des ALFF Süd nebst der oben dargelegten Argumenta-
tion hinsichtlich des nachgereichten Nutzungskonzeptes für den „Solarpark Laweketal“ keine weiteren 
Forderungen oder Einwände bestehen.  
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5 ALFF Süd   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Aussagen entsprechen den Inhalten des Kap. 2 ‚Beschreibung des Plangebietes und Geltungs-
bereich‘ der Begründung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Aussagen sind richtig wiedergegeben. 
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5 ALFF Süd   
 

 

 
Diese Aussage kann nicht nachvollzogen werden. Im Kap.4 ‚Standortbegründung und -alternativen‘ wird 
der ausgewählte Standort ausführlich begründet. Zuvor wird im Kap. 3.5.2 das Gesamträumliche Pla-
nungskonzept zur Ermittlung von Potenzialflächen für Freiflächen-Photovoltaikanlagen in der Lu-
therstadt Eisleben erläutert, das auf der Grundlage der Arbeitshilfe ‚Raumplanerische Steuerung von 
großflächigen Photovoltaik-Freiflächenanlagen in Kommunen des MID erstellt wurde. Auch an dieser 
Stelle wird ausführlich dargelegt, dass sich das Plangebiet innerhalb einer Potenzialfläche für Freiflä-
chen-Photovoltaikanlagen befindet und somit für eine entsprechende Nutzung geeignet ist.  

Das Ertragspotenzial wird u. a. in der o. g. Planungskonzeption erfasst und im Rahmen der Planung 
berücksichtigt. Ebenfalls wird das Schutzgut Boden im Rahmen des Umweltberichtes beschrieben und 
bewertet.  

Diese Aussage ist richtig wiedergeben. 

Kenntnisnahme. 

Kenntnisnahme. 

Der Grundsatz G 6.2.2-6 ist bereits im Kap. 3.1.2 ‚Neuaufstellung Landesentwicklungsplan Land Sach-
sen-Anhalt 2023‘ der Begründung enthalten. Der Grundsatz wird beachtet. 

 

 

Das Kap. 3.1.2 wird bzgl. der Aussagen des 2. Entwurfs des LEP aktualisiert.  

 

 

 

Diese Aussage ist richtig wiedergegeben. 
 

Das Konzept der landwirtschaftlichen Nutzung wurde in der Zwischenzeit vom Landwirt erstellt und dem 
ALFF Süd zur Abstimmung vorgelegt. Nach Prüfung durch das ALFF Süd wurde das Konzept überar-
beitet und dem ALFF Süd erneut vorgelegt. Der abschließend abgestimmten Fassung wurde von Seiten 
des ALFF Süd zugestimmt. 
 

Kenntnisnahme. 
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5 ALFF Süd   
 

 

 
 
 
 

Kenntnisnahme.  

In der Zwischenzeit wurde das landwirtschaftliche Nutzungskonzept überarbeitet und mit dem ALFF 
Süd abgestimmt. Mittlerweile liegt zu diesem Konzept vom ALFF Süd eine positive Stellungnahme vor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe oben. 
 
 
 
 
 

Das Thema Bodenerosion war ein wichtiges Kriterium in dem o.g. Gesamträumlichen Planungskonzept 
und ist somit für die Ausweisung des Plangebietes als Potenzialfläche mit entscheidend. 
 

Diese Aussage ist im Kap. 8.5 ‚Altlasten/Bodenschutz‘ der Begründung dokumentiert.  

 
 

Dieser Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Aufgrund der Tatsache, dass im vorliegenden Fall keine 
starren, sondern nachgeführte Modultische verwendet werden, wird das Phänomen der Bildung von 
Erosionsrinnen bereits gemindert.  
 
Wie bereits oben erwähnt, hat das ALFF Süd in der Zwischenzeit dem überarbeiteten landwirtschaftli-
chen Nutzungskonzept zugestimmt. 
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5 ALFF Süd   
 

 

 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die hier zur Anwendung kommenden nachgeführten Solar-
module folgen dem Stand der Sonne. Das bedeutet, dass sie in Ost-West-Richtung ausgelegt sein müs-
sen, ein nachgeführtes System in Nord-Süd-Ausrichtung ergibt keinen Sinn. Insgesamt ergeben sich 
aufgrund der Nachführung viele Vorteile, so ist z.B. die Energieausbeutung im Tagesverlauf besser 
verteilt und die Senkrechtstellung verbessert die Landbewirtschaftung. Wie bereits erwähnt, wird der 
Erosionsschutz durch andere geeignete Maßnahmen sichergestellt. 

Die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung wurde überarbeitet, der Kompensationsüberschuss be-
trägt nun 1.313.952 WP. Mit der unteren Naturschutzbehörde wird nach Rechtskraft des Bebauungs-
planes über die Anerkennung und Anrechenbarkeit der Überkompensation für andere Vorhaben bera-
ten. 

Die vorhandenen Landschaftselemente bleiben erhalten. 

Kenntnisnahme und Beachtung. 

 

Die Begrünungs- und sonstige Maßnahmen im Plangebiet werden intensiv mit dem Bewirtschafter, der 
ebenfalls Vorhabenträger ist, abgestimmt.  

s.o. 

s.o. 

s.o. 

s.o. 

Kenntnisnahme und Beachtung.  

Kenntnisnahme und Beachtung.  
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5 ALFF Süd   
 

 

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 

Kenntnisnahme. 
 

Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme und Beachtung. 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
Es sei an dieser Stelle nochmals erwähnt, dass der Bewirtschafter und Eigentümer von vielen Flächen 
im Plangebiet Vorhabenträger ist und die Agri-PVA mit betreiben wird. 
 
Kenntnisnahme.  
 
Der Rückbau der Agri-PVA wird im Rahmen der Genehmigungsplanung gesichert.  
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Vorhaben aus Sicht der landwirtschaftlichen Belange nicht 
grundsätzlich abgelehnt werden kann. 

Kenntnisnahme. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Verfahren der Bodenordnung nicht anhängig sind.  
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6 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie S-A   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die nebenstehend aufgeführte Stellungnahme vom 16.01.2025 wurde bereits im Rahmen der Zwischen-
abwägung berücksichtigt und im Entwurf eingearbeitet.  
 
 
Kenntnisnahme.  
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Die nebenstehend aufgeführte Stellungnahme vom 16.01.2025 wurde bereits im Rahmen der Zwischen-
abwägung berücksichtigt und im Entwurf eingearbeitet. Die vorherige Stellungnahme hat zum Inhalt, 
dass seitens der Abteilung Bau- und Kunstdenkmalpflege keine Belange betroffen sind. 
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7 Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass wahrzunehmende öffentlich-rechtliche Belange des LAV durch 
die vorliegende Planung nicht berührt werden. 
 
 

Kenntnisnahme. 

 
Kenntnisnahme und Beachtung. 
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8 Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Stellungnahme des LAGB zum Vorentwurf vom 04.11.2024 
in die Entwurfsbegründung übernommen wurde und keine weiteren Hinweise oder Forderungen erho-
ben werden.  
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8 Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt   
 

 

 
 
 
 

Die nebenstehenden Aussagen zur Geologie (Ingenieurgeologie und Hydrogeologie) wurden bereits in 
die Begründung Kap. 8.4 „Geologie und Bergwesen“ aufgenommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Die Empfehlung, standortbezogene Baugrunduntersuchungen durchführen zu lassen, wird in 
das Kap. 8.4 „Geologie und Bergwesen“ der Begründung aufgenommen. 
 
 
 
 

Kenntnisnahme. 
 
 
Kenntnisnahme. 
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8 Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt   
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10 Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 

Die Bewertung des Schutzgutes Boden erfolgt im Rahmen des Regelverfahrens gemäß Anlage 1 des 
BauGB und nach dem Bewertungsmodell Sachsen-Anhalt.  
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10 Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt   
 

 

 

Kenntnisnahme. 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Bodenschutzsicht die jetzige Planung im Vergleich zur ersten 
Planung eine Verbesserung darstellt.  

 

 

 

 

Kenntnisnahme und Beachtung. 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus klimaschutzfachlicher Sicht die Planung sehr begrüßt wird.  

 

 

Es ist richtig, dass im Rahmen der Neuaufstellung des LEP die Möglichkeit eingeräumt werden soll, 
dass Freiflächensolaranlagen innerhalb von Vorranggebieten für Windenergienutzung errichtet werden 
können, wenn diese der vorrangigen Nutzung der Windenergie, einschließlich des Repowerings von 
Windenergieanlagen, nicht entgegenstehen (G 6.2.2-7 Freiflächensolaranlagen in Vorranggebieten für 
Windenergienutzung). Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sieht die Lutherstadt Eisleben hierfür kein Erfor-
dernis, da es im Stadtgebiet für die Erreichung des Flächenziels ausreichend Potenzialflächen für Frei-
flächen-PVA zur Verfügung stehen.  

Kenntnisnahme. 
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10 Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt   
 

 

 
Der Einwand ist nicht verständlich. Die Auflistung von Bestands- und Planbiotoptypen erfolgt sehr de-
tailliert und kam bereits in zahlreichen vergleichbaren Projekten zum Einsatz. Die Bilanzierung ent-
spricht sehr wohl dem fachlichen Standard, die Bilanzierung wird von der zuständigen Fachbehörde 
nicht beanstandet. Eine Veranlassung zur Überarbeitung der Bilanzierung wird nicht gesehen. 

Tatsächlich ergibt sich nach dem bisherigen Planungsstand beim Biotoptyp "Obstbaumreihe" eine Dif-
ferenz zwischen Bestand und Planung. Begründet ist dies in der Tatsache, dass ein mit einer Obst-
baumreihe versehener Abschnitt (entlang des Wirtschaftsweges nördlich der Biogasanlage) fälschli-
cherweise mit als Sondergebiet "Agri-PV" ausgewiesen wurde. Die Eingriffsbilanzierung wird bzgl. 
des Biotoptyps „Obstbaumreihe“ korrigiert. Der betreffende Gehölzbestand wird mit als "Fläche 
für den Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen" ausgewiesen (= Maß-
nahme 5). Die Diskrepanz wird damit behoben. 

Die Anmerkung bzgl. Entwicklung hochwertiger Ruderalflur unten den Modulen wird geteilt. Auf-
grund dessen werden für die Ruderalflur in der überarbeiteten Eingriffsbilanzierung 10 WP an-
genommen anstatt ursprünglich 12 WP.  

Eine Erfassung von Fledermäusen wird für nicht notwendig erachtet.  
Es ist davon auszugehen, dass die Ackerflächen in ihrer jetzigen Ausprägung kaum als Nahrungshabitat 
von Fledermäusen dienen (Insektenmangel über den weitgehend ausgeräumten Ackerflächen).  
Flug-/ Jagdaktivitäten sind lediglich im Bereich der wenigen vorhandenen linearen Gehölzstrukturen zu 
vermuten. Diese bleiben erhalten, Gehölzrodungen sind nicht vorgesehen. Daher werden sich diesbe-
züglich keine signifikanten Veränderungen ergeben.  
Etwaige Verbotstatbestände gem. § 44 (1) BNatSchG sind demzufolge keinesfalls zu erwarten, sodass 
eine Erfassung des Artenspektrums keinen zusätzlichen Erkenntnisgewinn bringen würde. 

Vielmehr ist anzunehmen, dass sich durch die geplanten Hecken zur landschaftsgerechten Einbindung 
der Anlage eine deutliche Aufwertung des Gebietes für die Artengruppe ergeben wird. Zudem wird die 
Etablierung der Biodiversitätsstreifen entlang der Modulreihen dazu beitragen, die Ackerflächen als 
mögliche Jagdhabitate aufzuwerten. 
 
Kommentar zur zitierten Studie: 
Im Rahmen der zitierten Studie (Tinsley et al. 2023) wurden 19 Solarparks mit jeweils einer angrenzen-
den Kontrollfläche untersucht. Nur drei der Kontrollflächen werden ackerbaulich genutzt (siehe Anhang 
3 der Studie). Damit bezieht sich der überwiegende Teil der Daten auf Flächen mit Wiesen- oder Wei-
denutzung. 
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11 Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt – Süd   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass von Seiten des LSBB dem vorgelegten Abwägungsvorschlag 
zugestimmt wird und dass die zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 31 der Lu-
therstadt Eisleben vorgebrachen Bedenken somit aufgeräumt sind.  
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11 Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt – Süd   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
Die nebenstehenden Aussagen werden in Kap. 8.12 ‚Infrastrukturanlagen‘ der Begründung auf-
genommen.  
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11 Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt – Süd   
 

 

 
 
 
 
 
 
Die nebenstehenden Aussagen werden in Kap. 8.12 der Begründung aufgenommen.  
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass einer Bebauung mit Solarmodulen in der Anbaubeschränkungs-
zone bis zu 40 m, gemessen vom äußeren Fahrbahnrand, nach § 24 Abs. 2 StrG LSA zugestimmt. Die 
Reflexionen verursacht durch PV-Module wurden mittels Blendgutachten untersucht, sodass die Sicher-
heit und Leichtigkeit des Verkehrs durch die Solarmodule ausgeschlossen werden kann. Der Hinweis, 
dass aufgrund möglicher Änderungen im Genehmigungsverfahren diese Aussage gegebenenfalls noch 
einmal zu prüfen wäre, wird zur Kenntnis genommen.  
 

Diese Aussage ist richtig wiedergegeben.  
 
Darüber hinaus sind bauliche Veränderungen im Bereich der Anbindung zur L 160 im Zuge der Reali-
sierung der Agri-PVA nicht vorgesehen.  
 
 
Kenntnisnahme. 

 

Die in den Kap. 6.6 bis 6.8 der Begründung beschriebenen Begrünungsmaßnahmen haben die Zielstel-
lung, die geplante Agri-PVA landschaftsgerecht einzugrünen und entlang der L 160 eine Pufferzone für 
Wild anzulegen.  

Es wird an dieser Stelle nicht widersprochen, dass die festgesetzten grünordnerischen Maßnahmen 
entlang der L 160 nicht geeignet sind, um das bestehende Problem des ungeordneten Abflusses von 
Oberflächenwasser aus dem Gelände in die Entwässerungsanlagen der L 160 zu lösen. Dieser An-
spruch kann nicht im Rahmen der vorliegenden Planung erfüllt werden.  

Aufgrund der nicht erteilten Zustimmung, insbesondere aufgrund der Überströmung von Oberflächen-
wasser und der grünordnerischen Festsetzungen erfolgte am 04.03.2026 ein Treffen mit dem LSBB, 
Vertretern der Stadt, dem Vorhabenträger sowie dem Planer. 

Die Gesprächsergebnisse werden auf der nächsten Seite zusammengefasst. 
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11 Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt – Süd   
 

 

Zur Klärung der vorgetragenen Sachverhalte fand am 04.03.2026 mit Vertretern der Landesstra-
ßenbaubehörde, der Stadtverwaltung, dem Vorhabenträger sowie dem Planer eine Besprechung 
statt.  

Es wurde bei dem Termin herausgearbeitet, dass das Oberflächenwasser der nordwestlichen, außer-
halb des Plangebietes gelegenen Ackerfläche ungeordnet auf die L 160 läuft. Das Oberflächenwasser 
sammelt sich im Bereich der Anbindung des Wirtschaftsweges an die L 160 im Nordwesten und gelangt 
auf die Fahrbahn bzw. in den Straßenseitenbereich und verursacht kontinuierlich Erosionsschäden am 
Straßenkörper.  

Die dauerhafte Lösung dieses Problems wäre die Herstellung eines Grabens auf der nordwestlichen 
Seite neben dem Straßengrundstück und die weitere Einbindung des Grabens in einen Vorfluter. 

Für diese Lösung wäre ein separates Projekt, einschließlich wasserrechtlicher Genehmigung, zu erstel-
len. Es müssten die anfallenden Wassermengen und das Fassungsvermögens des Vorfluters ermittelt 
werden. Erst auf dieser Grundlage könnte der Nachweis des schadlosen Abflusses erfolgen.  
Grundsätzlich kann das Grabenbauwerk nicht im Straßengrundstück der L 160 errichtet werden, sodass 
hierfür ein Grunderwerb erforderlich wäre. 

Diese zwingend erforderlichen Voraussetzungen können im Rahmen der vorliegenden Planung nicht 
erbracht werden. Zumal der Vorhabenträger nicht Verursacher der Oberflächenwasserproblematik und 
nicht Eigentümer der hierfür erforderlichen Grundstücke ist.  

Es wird vorgeschlagen, dieses Thema beim ALFF Süd vorzustellen mit der Bitte, ein entsprechendes 
Verfahren einzuleiten. 

Im vorliegenden Verfahren wird die für die Grabenherstellung erforderliche Trasse ein entsprechender 
10 m breiter Korridor von Bebauung und Bepflanzung freigehalten (vgl. nebenstehenden Planaus-
schnitt). Dazu wird die Baugrenze um 10 m nach Innen versetzt, sodass insgesamt ca. 30 m Abstand 
von der Fahrbahn der L 160 eingehalten werden. 
Mit dieser Verbreiterung der nicht überbaubaren Grundstücksfläche wird ebenfalls die Zaunanlage zu-
rückgesetzt. Damit verbreitert sich der Aufenthaltsbereich für Wild, das sich entlang des Zaunes bewegt. 
Diese Aufenthaltszone soll gerade verhindern, dass Wild vom Straßenverkehr aufgeschreckt wird und 
in Panik gerät, weil es aus dieser Engstelle nicht mehr herausfindet. Ein Zaun in unmittelbarer Nähe zur 
Fahrbahn würde dieses Gefahrenpotenzial deutlich erhöhen. 

Die Gestaltung dieser Zone ist in der grünordnerischen Maßnahme 2 beschrieben. Hier ist nicht die 
Pflanzung von Großgrün und einer dichten Hecke vorgesehen. Die Bepflanzung erfolgt nur auf einem 
Flächenanteil von 25 % und ist als Einzelsträucher bzw. in Gebüschgruppen vorgesehen. Der freizuhal-
tende Grabenkorridor wird gar nicht mit Bäumen und Sträuchern bepflanzt.  

Die Verschiebung der Baugrenze stellt keine grundlegende Änderung der Planung dar, die Grundzüge 
der Planung bleiben hiervon unberührt.  

Es wird davon ausgegangen, dass die Bedenken der LSBB damit ausgeräumt sind. Der Abwägungs-
vorschlag wird der LSBB vorab mit der Bitte um Bestätigung zugestellt.  

Weitreichendere Maßnahmen zur Lösung der Oberflächenwasserproblematik können im Rahmen der 
vorliegenden Planung nicht festgesetzt werden.  

Anmerkung: Auf Grund der erneuten Stellungnahmen der unteren Naturschutzbehörde wurde im Be-
reich westlich der L 160 die Baugrenze weiter nach Westen verschoben, da hier bislang kein Vorge-
wendebereich berücksichtigt wurde (siehe Planzeichnung Satzungsexemplar). 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

12 Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement S-A   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenntnisnahme. 
 
 

Die Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt wurde am Aufstellungsverfahren beteiligt, eine Stel-
lungnahme liegt vor. 
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13 Landesbetrieb für Hochwasserschutz - Merseburg   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine fachliche Betroffenheit des Landesbetriebes für Hochwas-
serschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt festzustellen ist.  
 
Kenntnisnahme.  
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

15 Deutsche Bahn AG   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass das geplante Vorhaben keinen Einfluss auf den Bahnbetrieb 
haben wird und von daher keine Stellungnahme abgegeben wird.  
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

17 Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht der IHK Halle-Dessau keine Bedenken oder grund-
sätzliche Änderungsvorschläge bestehen und dem Entwurf in der vorliegenden Fassung zugestimmt 
wird. 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

18 Die Autobahn GmbH des Bundes   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenntnisnahme. 

 

Kenntnisnahme.  
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der Autobahn GmbH des Bundes keine Einwände, Auf-
lagen oder Hinweise zu diesem Vorhaben bestehen. 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

19 MITNETZ Strom mbH   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im angegebenen Bereich keine Netzinfrastrukturanlagen 
der MITNETZ Strom befinden.  
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

20 MITNETZ Gas mbH   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die nebenstehend aufgeführte Stellungnahme vom 22.10.2025 wurde bereits im Rahmen der Zwischen-
abwägung berücksichtigt und im Entwurf eingearbeitet. 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

21 MIDEWA GmbH   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass im unmittelbaren Planungsbereich keine Wassergewinnungs- 
und Wasserverteilungsanlagen der MIDEWA GmbH vorhanden oder geplant sind und somit dem Vor-
haben zugestimmt wird. 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

22 Deutsche Telekom Technik GmbH   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im direkten Planbereich keine aktiven Telekommunikations-
linien der Telekom Deutschland GmbH befinden und zurzeit ebenfalls keine Baumaßnahmen in diesem 
Bereich geplant sind.  
 
Dieser Hinweis wird zur Kenntnis genommen und an den Vorhabenträger weitergegeben.  
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
Kenntnisnahme und Beachtung. 
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22 Deutsche Telekom Technik GmbH   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Kenntnisnahme. 
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22 Deutsche Telekom Technik GmbH   
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

22 Deutsche Telekom Technik GmbH   
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

26 Bundeswehr   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage Ver-
teidigungsbelange nicht beeinträchtigt werden und daher zum angegebenen Vorhaben seitens der Bun-
deswehr keine Einwände bestehen. 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

31 Stadtwerke Lutherstadt Eisleben GmbH   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der Stadtwerke Lutherstadt Eisleben keine Bedenken 
bestehen.  
 
Kenntnisnahme und Beachtung. 
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31 Stadtwerke Lutherstadt Eisleben GmbH   
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

32 Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass gegen die vorliegende Planung von Seiten der Fernwasser  
Elbaue-Ostharz GmbH keine Einwände erhoben werden. 
 
Kenntnisnahme 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

32 Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH   
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

33 50Hertz Transmission GmbH   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im Plangebiet keine Anlagen der 50Hertz Transmission 
GmbH befinden.  
 
 
Die Information wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 

Kenntnisnahme. 
 
 
Kenntnisnahme.  
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

34 LMBV mbH   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die nebenstehend aufgeführte Stellungnahme vom 12.11.2025 wurde bereits im Rahmen der Zwischen-
abwägung berücksichtigt und im Entwurf eingearbeitet. 
 
Kenntnisnahme.  
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

35 BIL-Leitungsauskunft – Dow Olefinverbund GmbH   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Dow Olefinverbund GmbH im Plangebiet keine Anlagen be-
treibt.  
 
 
Kenntnisnahme. 
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35 BIL-Leitungsauskunft – Dow Olefineverbund GmbH   
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35 BIL-Leitungsauskunft – Dow Olefineverbund GmbH   
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

35 BIL-Leitungsauskunft – Trianel Onshore Windkraftwerke   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Trianel Onshore Windkraftwerke von der vorliegenden Planung 
nicht betroffen sind. 
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35 BIL-Leitungsauskunft – Trianel Onshore Windkraftwerke   
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

38 Verbandsgemeinde Weida-Land   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der Gemeinde Farnstädt keine Einwände oder Bedenken 
zu dem Vorhaben der Lutherstadt Eisleben bestehen und die Belange der Gemeinde Farnstädt als 
Nachbargemeinde von der Planung nicht berührt werden. 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

39 Stadt Querfurt   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Stadt Querfurt als Nachbargemeinde keine Einwände gegen 
das geplante Vorhaben erhebt. 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

40 Stadt Allstedt   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Stadt Allstedt keine Einwände sowie Hinweise gegen das 
geplante Vorhaben erhebt. 
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51 NABU Landesverband Sachsen-Anhalt   
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

51 NABU Landesverband Sachsen-Anhalt   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass der NABU Landesverband Sachsen-Anhalt e.V. naturschutz-
fachliche Bedenken anmeldet und Nachbesserungen fordert.  
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Die beschriebenen Gehölzstrukturen und Baumreihen bleiben bestehen. Auf Höhe der 
Biotopstrukturen am Pollebener Weg wird an lückenhaften Stellen mit entsprechenden Gehölzstruktu-
ren ergänzt. Entsprechende Ausführungen hierzu finden sich im zugehörigen Umweltbericht. 
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51 NABU Landesverband Sachsen-Anhalt   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme. 

 

 

 

 

Kenntnisnahme.  

 

 

 

Kenntnisnahme.  

 

 

Kenntnisnahme. 

 

 

 

 

Die gesetzlich geschützten Biotope werden als solche nachrichtlich übernommen und bleiben erhalten.  

 

 

 
Das Entwicklungsziel und die Pflege der nicht landwirtschaftlich genutzten Bereiche sind in der grün-
ordnerischen Maßnahme Nr. 3 festgesetzt. Eine Überwachung erfolgt entsprechend der gegebenen 
rechtlichen Vorschriften.  
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51 NABU Landesverband Sachsen-Anhalt   
 

 

 

 

 

 

 

 

Gemäß der textlichen Festsetzung Nr. 4 sind entsprechende Abstände zu den § 30-Biotopen vorgese-
hen und die Maßnahmenflächen sind in der Planzeichnung vermaßt. Von einer exakten Einmessung 
der Biotope wurde abgesehen, da dies nicht erforderlich und unverhältnismäßig ist. 

Die Vorgaben zur Gestaltung der entlang der L 160 vorgesehenen Pufferzone für Wild sind im Umwelt-
bericht enthalten. Unterbrechungen durch Leitungen oder Zuwegungen werden so weit wie möglich 
minimiert. 

 

 

 

 

Die Aussagen im Kap. 3.4 ‚Schutzgut Arten und Biotope‘ des Umweltberichts wurden entspre-
chend überarbeitet. Demnach werden ein Vorkommen der Zauneidechse in einem kleineren Teilareal 
sowie die Nutzung des Gebietes durch Fledermäuse angenommen (Jagdhabitat, insbesondere entlang 
der an den Wegen bestehenden Gehölzstrukturen, mögliche Tagesverstecke in Gehölzen). Darüber 
hinaus wird in älteren Bäumen ein Vorkommen xylobiont lebender Käferarten für möglich erachtet (Ere-
mit). - vgl. Umweltbericht Kap. 3.4 ‚Schutzgut Arten und Biotope‘. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme und Beachtung. 
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Etwaige Beeinträchtigungen der Fledermausfauna wären im vorliegenden Planungsfall lediglich infolge 
einer Zerstörung/ Beeinträchtigung von Gehölzen denkbar (mögliche Quartiere/ Leitstrukturen). Die im 
Gebiet vorhandenen Gehölze bleiben jedoch vollständig erhalten. In diese wird nicht eingegriffen.  

Zudem werden durch die vorgesehenen randlichen Bepflanzungen neue Strukturen mit Potenzial als 
Fledermausleitstruktur geschaffen. 

Die weitgehend ausgeräumten Ackerflächen werden in ihrer jetzigen Ausprägung kaum als Jagdhabitat 
dienen (Insektenmangel). Von daher sind auch diesbezügliche keine Beeinträchtigungen zu erwarten. 
Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass durch die Etablierung der Biodiversitätsstreifen entlang der 
Modulreihen die Ackerflächen als mögliche Jagdhabitate aufgewertet werden.  

 

 
 

 
 
Ein Vorkommen der Art innerhalb des genannten Bereiches ist tatsächlich nicht auszuschließen. Um 
mögliche Konflikte im Zuge des Baugeschehens zu vermeiden, wird in diesem Bereich eine bauzeitliche 
reptiliensichere Umzäunung vorgesehen.  

Diese Maßgabe wird in den Umweltbericht aufgenommen und auf der Planzeichnung verbindlich 
festgesetzt.  
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Eine gezielte Erfassung von Reptilien wird als nicht notwendig erachtet. Mit der genannten Maßnahme 
(siehe oben) können alle erdenklichen Konflikte vermieden werden. 

 

 

 

 

 
Aufgrund der Erkenntnisse aus den durchgeführten Ortsbegehungen wird nicht mit einem Auftreten der 
beiden Amphibienarten innerhalb des genannten Kleingewässers gerechnet. Ihr Vorkommen kann je-
doch tatsächlich nicht vollständig ausgeschlossen werden.  

Um diesbezüglichen möglichen artenschutzrechtlichen Konflikten zu begegnen, wird noch vor Baube-
ginn nach gängigen Erfassungsstandards eine Kontrolle des Gewässers auf Amphibienvorkommen 
durchgeführt.  

Bei Artnachweisen werden entsprechende Vorkehrungen zur Konfliktvermeidung getroffen (z. B. bau-
zeitliche amphibiensichere Umzäunung).  
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Eine gezielte Erfassung von Insekten wird als nicht notwendig erachtet.  

Da sich der Eingriff ausschließlich auf Ackerflächen beschränkt, bleiben die für die Artengruppe wichti-
gen Strukturen (Obstbäume, Hecken, Kleingewässer Schilfbestand) vollständig erhalten. Entspre-
chende Konflikte sind demnach auszuschließen, sodass auf eine Erfassung verzichtet werden kann.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Einschätzung bzgl. der Möglichkeit des Vorkommens sonstiger artenschutzrechtlich relevanter Ar-
tengruppen wurde im Umweltbericht überarbeitet (siehe oben). 

 

siehe oben 

 

 

Die für die Artengruppen relevanten Strukturen bleiben in ihrer jetzigen Ausprägung erhalten. Auf eine 
vertiefende Prüfung auf Konflikte nach § 44 (1) BNatSchG kann verzichtet werden. 
 
 

Siehe oben. 
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Die im Rahmen der Bauleitplanung verbindlich zu bestimmenden Vermeidungs- und Minderungsmaß-
nahmen sind im Bebauungsplan festgesetzt. Vorgaben zum Beleuchtungskonzept u.ä. sind auf dieser 
Planungsebene noch nicht möglich.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Maßnahme wurde zwischenzeitlich in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde um-
fassend überarbeitet (→ Maßnahme 9 - Bodenbrüterfreundliche Bewirtschaftung angrenzender 
Ackerflächen). Sie wird im Umweltbericht aufgeführt und im B-Plan rechtssicher festgesetzt. 
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Kenntnisnahme und Beachtung. 

 

 

 

Es wird davon ausgegangen, dass etwaige Wirkungen auf Vögel und Fledermäuse infolge von Reflexi-
onen oder Blendungen keinesfalls zur Auslösung von Verbotstatbeständen gem. § 44 (1) BNatSchG 
führen können. Sie erlangen demnach keine Relevanz für eine detailliertere Betrachtung. 

 

 

 

 

 

Die CEF-Maßnahme für Feldlerche/Wachtel wird im Umweltbericht aufgeführt und in der Planzeichnung 
rechtssicher verankert. 
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Kenntnisnahme. 

 

 

 

Siehe oben. 

 

 

 

 

 

Es wurde ein Blendgutachten erstellt und es lag den Unterlagen für das Beteiligungsverfahren bei. Dar-
über hinaus wird es als nicht erforderlich angesehen, weitere Gutachten zu diesem Thema zu beauftra-
gen.  

 

 

 
Wirkungen infolge von Lichtimmissionen im engeren Sinne sind auszuschließen. Eine stationäre Be-
leuchtung der geplanten Anlage ist nicht vorgesehen. 
Der Einsatz entspiegelter/ matter Moduloberflächen ist mittlerweile Standard.  
Die im Plan festgesetzten randlichen Bepflanzungsmaßnahmen wurden u. a. auch aus Gründen des 
Sicht- und Reflexionsschutzes abgeleitet. 
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Kenntnisnahme. Unter Berücksichtigung des tatsächlichen Baubeginns werden die Vorgaben der zu-
ständigen unteren Naturschutzbehörde beachtet. 

 

 

 

 

 

 

Die Doppelnutzung ist in der Planzeichnung verbindlich festgesetzt. 

 

 

 

 

Der Nachweis der dauerhaften Nutzung von Landwirtschaft und Photovoltaikanlagen wird gegenüber 
der zuständigen Behörde erbracht. 
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Die Erosionsgefährdung auf den betroffenen Projektflächen werden durch offizielle Karten des ALFF 
dargelegt. Darüber hinaus wird eine bodenkundliche Baubegleitung in Abstimmung mit der zuständigen 
Behörde durchgeführt. 

 

 

Siehe oben. 

 

 

 

 

Eine eindeutige Verortung der Nebenanlagen und Wege ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich 
und ebenfalls nicht nötig. Die Festsetzungen im Bebauungsplan zum Maß der baulichen Nutzung sind 
gemäß BauNVO definiert und wurden entsprechend angewendet. Damit ist ebenfalls das Höchstmaß 
definiert, eine Begrenzung der Versiegelung erfolgt somit nicht im Rahmen der Ausführungsplanung. 
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Die vorgesehenen Maßnahmen sind im Umweltbericht beschrieben und in der Planzeichnung verbind-
lich festgesetzt. Eine weitere Konkretisierung erfolgt im Rahmen der Ausführungsplanung. 

 

 

 

Die konkreten Nachweise werden zu gegebener Zeit mit der zuständigen Wasserbehörde abgestimmt 
(AwSV, WHG etc.) und die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten. 
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Eine Einfriedung der Fläche ist zum derzeitigen Planungsstand vorgesehen und im Bebauungsplan 
festgesetzt. Als Ausführung ist ein Zaun mit Durchlässigkeit für Kleinsäugetiere vorgesehen. Darüber 
hinaus sind entsprechende Wildkorridore im Plangebiet enthalten.  

Ein projektspezifisches Blendgutachten wurde erstellt und liegt den Unterlagen des B-Planes bei. 

 

In den grünordnerischen Festsetzungen Maßnahmen 1 und 2 sind die Eingrünungen einschließlich Fer-
tigstellungs- und Entwicklungspflege über die gesamte Betriebszeit der Agri-PVA verbindlich festge-
setzt.  

 

 

Diese Aussage kann nicht nachvollzogen werden.  

 

Einige Maßnahmen wurden in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde nachgebessert und es 
wurden Unterlagen überarbeitet bzw. ergänzt. Durch diese Änderungen werden die Grundzüge der Pla-
nung nicht berührt und eine erneute Beteiligung ist nicht erforderlich.  
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass der VDSF LAV e.V. keine Anregungen, Hinweise und/oder Be-
denken zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 31 „Solarpark Laweketal“ der Lutherstadt Eisle-
ben hat. 
 


